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Bundesregierung macht den Weg frei für den dauerhaften Stabilitätsmechanismus ESM

Bundesregierung macht den Weg frei für den dauerhaften Stabilitätsmechanismus ESM<br /><br />Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss setzt die
Bundesregierung die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom 12. September 2012 für die Ratifizierung des ESM-Vertrags um. Dies ist ein
weiterer wichtiger Schritt für die Gründung des ESM. <br />Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag und Bundesrat die gemeinsame
Erklärung der ESM-Vertragsstaaten vor der Beschlussfassung vorgelegt und das Verfahren bis zum Inkrafttreten des ESM-Vertrages erläutert. So wurde
ganz im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine umfassende Beteiligung des deutschen Gesetzgebers sichergestellt. <br />Die
Bundesregierung ist überzeugt, durch die gemeinsame Erklärung den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts umfassend Rechnung zu tragen und
so den ESM-Vertrag baldmöglichst in Kraft setzen zu können. <br />Im Einzelnen: <br />Am Rande der informellen Eurogruppensitzung am 14.
September 2012 in Nikosia wurde mit den europäischen Partnern Einvernehmen darüber erzielt, dass alle die gleiche Interpretation des ESM-Vertrags
teilen und dies in einer verbindlichen gemeinsamen interpretativen Erklärung nochmals dokumentieren wollen. Dieses Vorgehen sowie der ebenfalls mit
den Vertragspartnern abgestimmte Text setzen nach Abstimmung mit den zuständigen Ressorts die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom 12.
September 2012 um. <br />Die Bundesregierung hatte die Partnerstaaten des ESM-Vertrags über die Vorgaben/Auflagen des
Bundesverfassungsgerichts informiert. Unter den ESM-Vertragsländern bestand Einigkeit, dass keine Einwände gegen die vom deutschen
Verfassungsgericht geforderten Klarstellungen bestehen. Die völkerrechtliche Umsetzung der Klarstellung soll nun durch eine gemeinsame interpretative
Erklärung aller ESM-Vertragsstaaten erfolgen. Damit schaffen die ESM-Vertragsstaaten die vom Gericht geforderte Auslegungsklarheit. Mit der Erklärung
wird der ESM-Vertrag nicht geändert und es werden keine neuen Ratifizierungserfordernisse ausgelöst. <br />Die Erklärung lautet wie folgt: <br />Die
Vertreter der Vertragsparteien des am 2. Februar 2012 unterzeichneten Vertrags zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die
am 26. September 2012 in Brüssel zusammengetreten sind, vereinbaren folgende Auslegungserklärung:<br />    "Artikel 8 Absatz 5 des Vertrages zur
Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (im Folgenden "Vertrag") begrenzt sämtliche Zahlungsverpflichtungen der ESM-Mitglieder aus
dem Vertrag in dem Sinne, dass keine Vorschrift des Vertrags so ausgelegt werden kann, dass sie ohne vorherige Zustimmung des Vertreters des
Mitglieds und Berücksichtigung der nationalen Verfahren zu einer Zahlungsverpflichtung führt, die den Anteil am genehmigten Stammkapital des
jeweiligen ESMMitglieds gemäß der Festlegung in Anhang II des Vertrags übersteigt.    Artikel 32 Absatz 5, Artikel 34 und Artikel 35 Absatz 1 des
Vertrages stehen der umfassenden Unterrichtung der nationalen Parlamente gemäß den nationalen Vorschriften nicht entgegen.    Die oben genannten
Punkte stellen eine wesentliche Grundlage für die Zustimmung der vertragschließenden Staaten dar, durch die Bestimmungen des Vertrags gebunden zu
sein."Die gemeinsame Erklärung der ESM-Vertragsstaaten wird nach Annahme durch die Botschafter der ESM-Vertragsstaaten und Hinterlegung beim
Ratssekretariat völkerrechtlich verbindlich. Erst wenn die gemeinsame Erklärung der ESM-Vertragsstaaten hinterlegt ist, wird die Bundesrepublik den
Ratifizierungsprozess durch Hinterlegung der vom Bundespräsidenten unterzeichneten Ratifikationsurkunde unter Bezugnahme auf die gemeinsame
Erklärung abschließen. <br />Der deutsche Finanzierungsbeitrag zum ESM ist sichergestellt. Das Nachtragshaushaltsgesetz wurde am 18. September im
Bundesgesetzblatt verkündet. Damit liegt nunmehr die haushaltsrechtliche Ermächtigung für den deutschen Anteil am einzuzahlenden ESM-Kapital von
insgesamt rund 21,7 Mrd. Euro für die ersten zwei Tranchen in 2012 in Höhe von rund 8,7 Mrd. Euro vor. Ebenso hat die Bundesregierung durch die
Verankerung einer Gewährleistungsermächtigung in dem am 19. September 2012 in Kraft getretenen ESM-Finanzierungsgesetz sichergestellt, dass die
deutschen Gewährleistungen in Höhe von rund 168 Mrd. Euro im Bedarfsfall abrufbar sind. Die Obergrenze des deutschen Gesamtbeitrags zum ESM
beläuft sich auf insgesamt 190 Milliarden Euro. <br />Die Bundesregierung ist zuversichtlich, dass der ESM nun schnell auf den Weg gebracht werden
kann und so ein wichtiger Schritt hin zu einer stabileren Lage im Euroraum getan wird. <br />Weitere Informationen zum ESM - unter anderem häufig
gestellte Fragen und deren Antworten (FAQ), ein Minister-Podcast und Erklärfilm - sind auf der Themenseite des Bundesministeriums der Finanzen zur
Stabilisierung des Euroraums unter www.stabiler-euro.de/stabilitaetsmechanismen.html  abrufbar.<br /><br />Bundesministerium der Finanzen
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Kernaufgabe des Bundesministers der Finanzen ist die Gestaltung der Finanzpolitik und die Grundausrichtung der Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung. Ihm kommt damit eine zentrale Steuerungsfunktion innerhalb der Bundesregierung zu. Im Rahmen der vom Bundeskanzler
vorgegebenen politischen Richtlinien koordiniert der Bundesfinanzminister die Haushaltsvoranschläge der einzelnen Ministerien und entwirft so den
jährlichen Bundeshaushalt. Dabei verfügt der Minister über ein Widerspruchsrecht bei allen finanzpolitischen Entscheidungen der Regierung. So bündelt
das Bundesfinanzministerium die finanziellen Belange der Regierung im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik.Im Rahmen der Steuerpolitik sichert die
Bundesregierung die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates. Dabei muss gewährleistet sein, dass Leistungsanreize und Leistungswille der Bürger und
Unternehmen nicht beeinträchtigt werden. Zudem muss die Steuerpolitik die Sicherung der ökologischen Grundlagen unseres Gemeinwesens
unterstützen.Im Zuge des europäischen Integrations- (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) und des weltweiten Globalisierungsprozesses
gewinnt die europäische und internationale Wirtschafts- und Währungspolitik als zusätzlicher Aufgabenschwerpunkt zunehmend an Bedeutung.Darüber
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hinaus ist das Bundesministerium der Finanzen auch zuständig für die deutschen Postwertzeichen, die Regelung der Kriegsfolgelasten, das
Bundesvermögen und den Zoll.


